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1. Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde, gelten unsere, dem 
Vertragspartner bekannt gegebenen AGB. Unser Vertragspartner stimmt zu, dass im Falle 
der Verwendung von AGB durch ihn im Zweifel von unseren Bedingungen auszugehen ist, 
auch wenn die Bedingungen des Vertragspartners unwidersprochen bleiben. 
Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von 
unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Verbleiben bei der 
Vertragsauslegung dennoch Unklarheiten, so sind diese in der Weise auszuräumen, dass jene 
Inhalte als vereinbart gelten, die üblicherweise in vergleichbaren Fällen vereinbart werden. 
Die umseitigen Vertragsbedingungen werden – sofern wir beweisen können, dass Sie diese 
tatsächlich zur Kenntnis genommen und ihnen zugestimmt haben - mit Ihrer Unterschrift 
Bestandteil dieses Vertrages. 

2. Angebot 
An unser Angebot sind wir 10 Tage ab Ausstellungsdatum gebunden, außer es wird auf dem 
Angebot ausdrücklich ein abweichender Geltungszeitraum angegeben. 

3. Schutz von Plänen und Unterlagen / Geheimhaltung 
Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen wie Prospekte, Kataloge, 
Muster, Präsentationen und ähnliches bleiben unser geistiges Eigentum. Jede Verwendung, 
insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung 
einschließlich des auch nur auszugsweisen Kopierens, bedarf unserer ausdrücklichen 
Zustimmung. Sämtliche angeführte Unterlagen können jederzeit von uns zurückgefordert 
werden und sind uns jedenfalls unverzüglich unaufgefordert zurückzustellen, wenn der 
Vertrag nicht zustande kommt. 

4. Preis (Kaufpreis, Werklohn) 
Sofern sich aus unserer Produktbeschreibung nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den 
angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. 
Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen 
Produktbeschreibung gesondert angegeben. Grundsätzlich gelten sämtliche Waren als ohne 
Montage bestellt. Eine in Auftrag gegebene Montage wird, wenn nichts anderes vereinbart 
wurde, nach Regiestunden gegen Nachweis berechnet. Verlangte Mehrarbeit, Überstunden, 
Nachtstunden und andere betriebliche Mehrkosten sind nach kollektivvertraglichem oder 
gesetzlichem Zuschlag separat zu bezahlen. 
 
Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere 
Kosten anfallen, die wir nicht zu vertreten haben und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu 
zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. 
Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. 
Steuern (z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die Geldübermittlung auch dann 
anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der Europäischen Union erfolgt, 
der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union aus vornimmt. 



 

5. Zahlungsbedingungen (Fälligkeit, Teilzahlung, Skonto) 
Der Kaufpreis/Werklohn ist als Anzahlung bei Zustandekommen des Vertrages in Höhe von 
50% zu begleichen, 40% werden nach der Vereinbarung des genauen Zeitpunktes für die 
Liefer- bzw. Leistungserbringung und der Restbetrag spätestens nach Lieferung/ 
Leistungserfüllung zu bezahlen, falls nicht anderes ausdrücklich vereinbart ist. 

6. Transport - Gefahrtragung 
Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene 
Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion 
ist die in der Bestellabwicklung des Lieferanten angegebene Lieferanschrift maßgeblich. 
Der Käufer trägt die Kosten des Transportes, sofern dieser notwendig ist. Wurde keine 
anderwärtige Vereinbarung getroffen und ist ein Transport notwendig, versteht sich jeder 
Vertrag inklusive Lieferung und Montage. Hat der Käufer selbst den Beförderungsvertrag 
geschlossen, ohne dabei eine angebotene Auswahlmöglichkeit zu nutzen, geht die Gefahr 
bereits mit der Auslieferung der Ware an den Beförderer bzw. den Käufer über. 

7. Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Kosten und Spesen 
unser Eigentum. Im Falle des Verzuges sind wir berechtigt, unsere Rechte aus dem 
Eigentumsvorbehalt geltend zu machen. Es wird vereinbart, dass in der Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehalts kein Rücktritt vom Vertrag liegt, außer, wir erklären den Rücktritt vom 
Vertrag ausdrücklich. 

8. Erfüllungsort 
Erfüllungsort ist sowohl für unsere Leistung als auch die Gegenleistung in Reisedt 3a, 4973 
Senftenbach oder an der jeweiligen Adresse der Käufer. 

9. Nichterfüllung/Liefer- und Leistungsverzug 
Geringfügige Lieferfristüberschreitungen hat der Käufer/Werkbesteller jedenfalls zu 
akzeptieren, ohne dass ihm ein Schadenersatzanspruch oder ein Rücktrittsrecht zusteht. Der 
Liefertermin wird insofern fix vereinbart, als wir bei Verzug des Vertragspartners ohne 
weitere Nachfristsetzung durch bloße Erklärung zurücktreten können. Diese Erklärung hat 
innerhalb von 10 Tagen zu erfolgen. Wir sind berechtigt, sämtliche aus dem Verzug 
resultierende Schäden geltend zu machen. 

10. Annahmeverzug 
Befindet sich unser Vertragspartner in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, die Ware bei uns 
einzulagern, wofür wir je nach Auftragsvolumen eine Lagergebühr von EUR 10 pro 
Kalenderwoche und benötigter Quadratmeter Lagerfläche in Rechnung stellen. 

11. Stornogebühren/Reuegeld 
Der Käufer hat das Recht, gegen Bezahlung einer Stornogebühr (eines Reuegeldes) von 30% 
des Kaufpreises/Werklohnes ohne Angabe von Gründen (§ 909 ABGB) vom Vertrag 
zurückzutreten. 

12. Einseitige Leistungsänderungen 
Sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen unserer Leistungs- bzw. 
Lieferverpflichtung, insbesondere angemessene Lieferfrist oder kurzfristige 
Zahlungsfristüberschreitungen unsererseits gelten als vorweg genehmigt. Sachlich 



 

gerechtfertigte und geringfügige Änderungen, die nicht den Preis betreffen, können 
unsererseits vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für derartige 
Lieferfristüberschreitungen. Wir werden dann, wenn die tatsächliche Fristüberschreitung 
abschätzbar ist, spätestens jedoch eine Woche vor dem ursprünglich vereinbarten 
Liefertermin, bekannt geben, wie lange mit einer Verzögerung zu rechnen ist. 

13. Gewährleistung 
Abgesehen von jenen Fällen, in denen von Gesetzes wegen des Rechts auf Wandlung 
(Auflösung des Vertrages) zusteht, behalten wir uns vor, den Gewährleistungsanspruch nach 
unserer Wahl durch Verbesserung, Austausch oder Preisminderung zu erfüllen. Der 
Übernehmer hat stets zu beweisen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt bereits 
vorhanden war. Die Ware ist nach der Ablieferung unverzüglich zu untersuchen. Dabei 
festgestellte Mängel sind ebenso unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 2 Tagen nach 
Ablieferung unter Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels dem Verkäufer bekannt zu 
geben. 
 
Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen. Wird eine Mängelrüge 
nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung 
von Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüchen sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung 
aufgrund von Mängeln sind in diesen Fällen ausgeschlossen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 
für bewegliche Sachen 24 Monate, für unbewegliche Sachen 36 Jahre ab Lieferung/Leistung. 

14. Schadenersatz 
Abgesehen von Personenschäden haften wir nur, wenn uns vom Geschädigten grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. 
 
Werden vom Kunden Pläne beigestellt oder Maßangaben gemacht, so haftet er für deren 
Richtigkeit, sofern nicht ihre Unrichtigkeit offenkundig ist oder sofern nicht Naturmaß 
vereinbart worden ist. Erweist sich eine ein Plan, eine Maßangabe oder Anweisung des 
Kunden als unrichtig, so hat der Lieferant den Kunden davon sofort zu verständigen und ihn 
um entsprechende Weisung innerhalb angemessener Frist zu ersuchen. Die bis dahin 
aufgelaufenen Kosten treffen den Kunden. Langt die Weisung nicht in angemessener Frist 
ein, so treffen den Kunden die Verzugsfolgen.  

15. Produkthaftung 
Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel 
„Produkthaftung“ iSd PHG gegen uns richten, sind ausgeschlossen, es sei denn, der 
Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest 
grob fahrlässig verschuldet worden ist. 

16. Aufrechnung 
Eine Aufrechnung gegen unsere Ansprüche mit Gegenforderungen, welcher Art auch immer, 
ist ausgeschlossen. 

17. Leistungsverweigerungsverbote und Zurückbehaltungsverbote 
Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern 
lediglich eines angemessenen Teiles des Rechnungsbetrages. Zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung wurden bereits 90% des Rechnungsbetrages beglichen, die 
verbleibenden 10% dienen zur Absicherung des Käufers im Falle einer Reklamation. 



 

18. Formvorschriften 
Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden usw. 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, somit auch der Originalunterschrift oder der 
sicheren elektronischen Signatur. 

19. Rechtswahl 
Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht anzuwenden. 

20. Gerichtsstandvereinbarung 
Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz 
unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht örtlich zuständig. Wir haben jedoch das 
Recht, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Vertragspartners zu klagen. 

21. Elektronische Rechnungslegung 
Unser Kunde ist damit einverstanden, dass Rechnungen an ihn elektronisch erstellt und 
übermittelt werden.  

22. Terminsverlust 
Soweit der Kunde seine Zahlungsverpflichtung in Teilbeträgen zu leisten hat, gilt als 
vereinbart, dass bei nicht fristgerechter Bezahlung auch nur einer Rate sämtliche noch 
ausständige Teilleistungen ohne weitere Nachfristsetzung sofort fällig werden. 

23. Vertragsabschluss 
Mündliche Mitteilungen des Lieferanten – auch auf Anfrage des Kunden – sind freibleibend, 
und zwar auch dann, wenn darin Preise, Termine und sonstige technische Spezifikationen 
mitgeteilt werden. Der Vertragsabschluss kommt mit der an den Kunden übermittelten 
Auftragsbestätigung des Lieferanten oder, bei deren Fehlen, mit der Durchführung der 
Lieferung an den Kunden zustande. Der Vertrag kommt jedenfalls aber auch ohne 
Übermittlung einer Auftragsbestätigung zustande, wenn der Kunde das Angebot des 
Lieferanten schriftlich annimmt oder die schriftliche Auftragsvorlage des Lieferanten 
unterfertigt. Weicht die vom Kunden unterfertigte Auftragsbestätigung von seiner Bestellung 
ab, so gilt im Zweifel die Auftragsbestätigung, sofern es sich bei dem Kunden nicht um einen 
Verbraucher handelt. Gegenüber einem Verbraucher kommt diesfalls kein Vertrag zustande.  
 
Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmessungen und Ausführungen (Farbe und 
Struktur), insbesondere bei Nachbestellungen, bleiben – unabhängig von der Art des 
Vertragsabschlusses - vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien 
liegen und üblich sind. Als sachlich gerechtfertigt gelten insbesondere werkstoffbedingte 
Veränderungen, z.B. bei Maßen, Farben, Holz- und Furnierbild, Maserung und Struktur u.ä.  

24. Reparaturen 
Der Lieferant hat den Kunden auf die Unwirtschaftlichkeit einer Reparatur dann aufmerksam 
zu machen, wenn der Kunde nicht ausdrücklich auf Wiederherstellung um jeden Preis 
besteht. Erweist sich erst im Zuge der Durchführung der Reparatur und ohne dass dies dem 
Lieferanten aufgrund dessen Fachwissens bei Vertragsabschluss erkennbar war, dass die 
Sache zur Wiederherstellung ungeeignet ist, so hat der Lieferant dies dem Kunden 
unverzüglich mitzuteilen. Der Kunde hat in diesem Fall die bis dahin aufgelaufenen Kosten 



 

bzw. wenn er darauf besteht und dies technisch noch möglich ist, die Kosten für den 
Zusammenbau zerlegter Sachen zu bezahlen. 

25. Mitwirkungspflicht 
Der Kunde hat im Fall beauftragter Montage dafür Sorge zu tragen, dass am vereinbarten 
Liefer- bzw. Montagetag die jeweilige Montagestelle zugänglich, frei von allen Hindernissen 
und fertig für den Einbau des verkauften Produktes ist, widrigenfalls der Lieferant berechtigt 
ist, allfällig anfallende Zusatzaufwendungen und -kosten vom Kunden zu fordern. 
 
Beim Anliefern der Ware wird vorausgesetzt, dass das Fahrzeug unmittelbar an das Gebäude 
fahren und entladen kann. Mehrkosten, die durch weitere Transportwege oder wegen 
erschwerter Anfuhr vom Fahrzeug zum Gebäude verursacht werden, werden gesondert 
berechnet. Für Transporte über das 2. Stockwerk hinaus sind mechanische Transportmittel 
vom Auftraggeber bereitzustellen. Treppen müssen passierbar sein. Wird die Ausführung 
der Arbeiten des Lieferanten oder der von ihm beauftragten Personen durch Umstände 
behindert, die der Kunde zu vertreten hat, so werden die entsprechenden Kosten (z. B. 
Arbeitszeit und Fahrtgeld) in Rechnung gestellt. [Gegebenenfalls streichen] 
 
Eventuell ergänzend erforderliche Maurer-, Zimmerer-, Schmiede-, Elektriker- und 
Malerarbeiten sind vom Kunden grundsätzlich in eigener Verantwortung und auf eigene 
Kosten auszuführen. Der Tischler ist nicht berechtigt Arbeiten, die über seinen 
Gewerberechtsumfang hinausgehen auszuführen. Sollten diese allfälligen Zusatzarbeiten 
zum vereinbarten Liefer- bzw. Leistungstermin nicht so fertig gestellt sein, dass der 
Lieferant umgehend mit der Montage beginnen kann, ist er berechtigt, allfällig anfallende 
Zusatzaufwendungen und -kosten beim Kunden einzufordern. Der Kunde ist - allenfalls 
auch unter Hinzuziehung eines dazu bevollmächtigten Dritten - verpflichtet, nach 
vertragsgemäßer Lieferung bzw. Leistung diese durch Unterfertigung eines Arbeitsblattes 
zu bestätigen. Sofern der Kunde nicht Verbraucher ist, bestätigt er dadurch die 
mängelfreie Vertragserfüllung. 
 


